
Aktuelle Satzung der Stadt Oelde Mustersatzung des StGB Entwurf der neuen Satzung 
Aufgrund 
 
1. der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 

Buchstabe f der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 
S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Gesetzes 
vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) 

 
2. der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. 
NRW. S. 687)  
 

3. der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reini-
gung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 
18.12.1975 (GV NRW S. 706), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 
390) 

 
4. der §§ 23 und 25 des Gesetzes über kommuna-

le Gemeinschaftsarbeit des Landes Nordrhein-
Westfalen (GKG NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. 
NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. 
NRW. S. 474) 

 
hat der Rat der Stadt Oelde die folgende Satzung 
über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- 
und Gebührensatzung) der Stadt Oelde in seiner 
Sitzung am 08.07.2012 beschlossen: 

Aufgrund  
 
von § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW S. 666),  
der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung 
öffentlicher Straßen (StrReinG) vom 18.12.1975 
(GV NRW S. 706), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom ...  
und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom ...  
 
hat der Rat der Gemeinde ... in seiner Sitzung 
am ... folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgrund 
 
1. der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 

Buchstabe f der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. 
NRW. S. 202). 

 
2. der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geän-
dert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23. 
Januar 2018 (GV. NRW. S. 90). 
 

3. der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reini-
gung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 
18.12.1975 (GV NRW S. 706), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. 
Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868). 

 
4. der §§ 23 und 25 des Gesetzes über kommu-

nale Gemeinschaftsarbeit des Landes Nord-
rhein-Westfalen (GKG NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 
(GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 
(GV. NRW. S. 90). 

 
hat der Rat der Stadt Oelde die folgende Sat-
zung über die Straßenreinigung und die Erhe-
bung von Straßenreinigungsgebühren (Straßen-
reinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt 



 
 
 
 

§ 1 
Inhalt der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Stadt Oelde betreibt innerhalb des Ge-
meindegebietes sowie im interkommunalen Ge-
werbegebiet AUREA die Reinigung der dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege 
und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der ge-
schlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, Lan-
desstraßen und Kreisstraßen jedoch nur der Orts-
durchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit 
die Reinigung nicht nach §§ 2 ff. dieser Satzung 
den Grundstückseigentümern übertragen wird. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbau-
berechtigte. 
 
(2) Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung 
sowie die Winterwartung der Gehwege und der 
Fahrbahnen. Die Straßenreinigung beinhaltet die 
Entfernung aller Verunreinigungen von der Straße, 
die die Hygiene oder das Stadtbild nicht unerheb-
lich beeinträchtigen oder eine Gefährdung des 
Verkehrs darstellen können. Die Reinigungspflicht 
der Gemeinde beinhaltet als Winterwartung insbe-
sondere das Schneeräumen sowie das Bestreuen 
an den gefährlichen Stellen der verkehrswichtigen 
Straßen bei Schnee- und Eisglätte. Art und Um-
fang der Reinigungspflichten der Anlieger ergeben 
sich aus den §§ 2-4 dieser Satzung. 
 

 
 
 
 

§ 1 
Inhalt der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Gemeinde betreibt die Reinigung der dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege 
und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der 
geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, 
Landesstraßen und Kreisstraßen jedoch nur der 
Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, so-
weit die Reinigung nicht nach §§ 2 ff. dieser Sat-
zung den Grundstückseigentümern übertragen 
wird. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers 
der Erbbauberechtigte. 
 
(2) Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung 
sowie die Winterwartung der Gehwege und der 
Fahrbahnen. Die Straßenreinigung beinhaltet die 
Entfernung aller Verunreinigungen von der Stra-
ße, die die Hygiene oder das Stadtbild nicht un-
erheblich beeinträchtigen oder eine Gefährdung 
des Verkehrs darstellen können. Die Reinigungs-
pflicht der Gemeinde beinhaltet als Win-
terwartung insbesondere das Schneeräumen 
sowie das Bestreuen an den gefährlichen Stellen 
der verkehrswichtigen Straßen bei Schnee- und 
Eisglätte. Art und Umfang der Reinigungs-
pflichten der Anlieger ergeben sich aus den §§ 2 
– 4 dieser Satzung. 
 
(3) Als Gehwege im Sinne dieser Satzung gelten 

Oelde in seiner Sitzung am 16.12.2019 be-
schlossen: 
 
 

§ 1 
Inhalt der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Stadt Oelde betreibt innerhalb des Ge-
meindegebietes sowie im interkommunalen Ge-
werbegebiet AUREA die Reinigung der dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege 
und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der 
geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, 
Landesstraßen und Kreisstraßen jedoch nur der 
Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, 
soweit die Reinigung nicht nach §§ 2 ff. dieser 
Satzung den Grundstückseigentümern übertra-
gen wird. Ist das Grundstück mit einem Erbbau-
recht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentü-
mers der Erbbauberechtigte. 
 
(2) Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung 
sowie die Winterwartung der Gehwege und der 
Fahrbahnen. Die Straßenreinigung beinhaltet die 
Entfernung aller Verunreinigungen von der Stra-
ße, die die Hygiene oder das Stadtbild nicht un-
erheblich beeinträchtigen oder eine Gefährdung 
des Verkehrs darstellen können. Die Reini-
gungspflicht der Gemeinde beinhaltet als Win-
terwartung insbesondere das Schneeräumen 
sowie das Bestreuen an den gefährlichen Stellen 
der verkehrswichtigen Straßen bei Schnee- und 
Eisglätte. Art und Umfang der Reinigungspflich-
ten der Anlieger ergeben sich aus den §§ 2-4 
dieser Satzung. 



(3) Als Gehwege im Sinne dieser Satzung gelten 
- alle selbstständigen Gehwege  
- die gemeinsamen Fuß- und Radwege (Zei-

chen 240 StVO) 
- alle erkennbar abgesetzt für die Benutzung 

durch Fußgänger vorgesehenen Straßen-
teile sowie 

- Gehbahnen in 1,50 m Breite ab begehba-
rem Straßenrand bei allen Straßen und 
Straßenteilen, deren Benutzung durch 
Fußgänger vorgesehen oder geboten ist, 
insbesondere in verkehrsberuhigten Berei-
chen (Zeichen 325/326 StVO) und Fuß-
gängerbereichen (Zeichen 242/243 StVO). 

 
(4) Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt die 
gesamte übrige Straßenoberfläche, also neben 
den dem Fahrverkehr dienenden Teilen der Stra-
ße insbesondere auch die Trennstreifen, befestig-
ten Seitenstreifen, die Bankette, die Bushaltestel-
lenbuchten sowie die Radwege.  
 
 
 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht auf die 

Grundstückseigentümer 
 
(1) Die Reinigung der Gehwege der im anliegen-
den Straßenverzeichnis aufgeführten Straßen so-
wie die Reinigung der Gehwege und Fahrbahnen 
der im Straßenverzeichnis nicht aufgeführten öf-
fentlichen Straßen wird den Eigentümern der an 
sie angrenzenden und durch sie erschlossenen 
Grundstücke auferlegt. Das Straßenverzeichnis ist 

- alle selbstständigen Gehwege  
- die gemeinsamen Fuß- und Radwege (Zeichen 
240 StVO) 
- alle erkennbar abgesetzt für die Benutzung 
durch Fußgänger vorgesehenen Straßenteile so-
wie 
- Gehbahnen in 1,50 m Breite ab begehbarem 
Straßenrand bei allen Straßen und Straßenteilen, 
deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen 
oder geboten ist, insbesondere in ver-
kehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325/326 
StVO) und Fußgängerbereichen (Zeichen 
242/243 StVO). 
 
(4) Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt die 
gesamte übrige Straßenoberfläche, also neben 
den dem Fahrverkehr dienenden Teilen der Stra-
ße insbesondere auch die Trennstreifen, be-
festigten Seitenstreifen, die Bankette, die Bushal-
testellenbuchten sowie die Radwege.  
 
 

 
 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht auf die 

Grundstückseigentümer 
 
(1) Die Reinigung der im anliegenden Straßen-
verzeichnis besonders kenntlich gemachten 
Fahrbahnen und Gehwege wird in dem darin 
festgelegten Umfang und Zeitraum den Eigen-
tümern der an sie angrenzenden und durch sie 
erschlossenen Grundstücke auferlegt. Das Stra-
ßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 

(3) Als Gehwege im Sinne dieser Satzung gelten 
- alle selbstständigen Gehwege  
- die gemeinsamen Fuß- und Radwege 

(Zeichen 240 StVO) 
- alle erkennbar abgesetzt für die Benut-

zung durch Fußgänger vorgesehenen 
Straßenteile sowie 

- Gehbahnen in 1,50 m Breite ab begehba-
rem Straßenrand bei allen Straßen und 
Straßenteilen, deren Benutzung durch 
Fußgänger vorgesehen oder geboten ist, 
insbesondere in verkehrsberuhigten Be-
reichen (Zeichen 325/326 StVO) und 
Fußgängerbereichen (Zeichen 242/243 
StVO). 

 
(4) Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt 
die gesamte übrige Straßenoberfläche, also ne-
ben den dem Fahrverkehr dienenden Teilen der 
Straße insbesondere auch die Trennstreifen, 
befestigten Seitenstreifen, die Bankette, die 
Bushaltestellenbuchten sowie die Radwege. 
 
 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht auf die 

Grundstückseigentümer 
 
(1) Die Reinigung der Gehwege wird den Eigen-
tümern der an sie angrenzenden und durch sie 
erschlossenen Grundstücke auferlegt. Die Rei-
nigung der im anliegenden Straßenverzeichnis 
nicht aufgeführten Fahrbahnen wird in dem in §§ 
3 und 4 festgelegten Umfang und Zeitraum den 
Eigentümern der an sie angrenzenden und 



Bestandteil dieser Satzung und kann durch Be-
schluss des Rates fortgeschrieben werden. 
 
(2) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein 
Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber der 
Stadt mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht 
übernehmen, wenn eine ausreichende Haftpflicht-
versicherung nachgewiesen wird; die Zustimmung 
ist jederzeit widerruflich und nur solange wirksam, 
wie die Haftpflichtversicherung besteht.  
 
(3) Die nach anderen Rechtsvorschriften beste-
hende Verpflichtung des Verursachers, außerge-
wöhnliche Verunreinigungen oder Abfall unverzüg-
lich zu beseitigen, befreit den Reinigungspflichti-
gen nicht von seiner Reinigungspflicht. 
 
 
 
 
 

§ 3 
Umfang der übertragenen Straßenreinigungs-

pflicht 
 
(1) Die Fahrbahnreinigungspflicht erstreckt sich 
jeweils bis zur Straßenmitte. Ist nur auf einer Stra-
ßenseite ein reinigungspflichtiger Anlieger vorhan-
den, erstreckt sich die Reinigungspflicht auf die 
gesamte Straßenfläche. 
 
(2) Selbständige Gehwege sind entsprechend 
Abs. 1, die übrigen Gehwege in ihrer gesamten 
Breite zu reinigen. Die Gehwegreinigung umfasst 
unabhängig vom Verursacher auch die Beseiti-

 
(2) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein 
Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber der 
Gemeinde mit deren Zustimmung die Reini-
gungspflicht übernehmen, wenn eine aus-
reichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen 
wird; die Zustimmung ist jederzeit widerruflich 
und nur solange wirksam, wie die Haftpflichtver-
sicherung besteht.  
 
(3) Die nach anderen Rechtsvorschriften beste-
hende Verpflichtung des Verursachers, außer-
gewöhnliche Verunreinigungen oder Abfall un-
verzüglich zu beseitigen, befreit den Reini-
gungspflichtigen nicht von seiner Reinigungs-
pflicht. 
 
 
 
 
 

§ 3 
Umfang der übertragenen Straßenreinigungs-

pflicht 
 

(1) Die Fahrbahnreinigungspflicht erstreckt sich 
jeweils bis zur Straßenmitte. Ist nur auf einer 
Straßenseite ein reinigungspflichtiger Anlieger 
vorhanden, erstreckt sich die Reinigungspflicht 
auf die gesamte Straßenfläche. 
 
(2) Selbständige Gehwege sind entsprechend 
Abs. 1, die übrigen Gehwege in ihrer gesamten 
Breite zu reinigen. Die Gehwegreinigung umfasst 
unabhängig vom Verursacher auch die Beseiti-

durch sie erschlossenen Grundstücke auferlegt. 
Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser 
Satzung und kann durch Beschluss des Rates 
fortgeschrieben werden. 
 
(2) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann 
ein Dritter durch schriftliche Erklärung gegen-
über der Stadt mit deren Zustimmung die Reini-
gungspflicht übernehmen, wenn eine ausrei-
chende Haftpflichtversicherung nachgewiesen 
wird; die Zustimmung ist jederzeit widerruflich 
und nur solange wirksam, wie die Haftpflichtver-
sicherung besteht.  
 
(3) Die nach anderen Rechtsvorschriften beste-
hende Verpflichtung des Verursachers, außer-
gewöhnliche Verunreinigungen oder Abfall un-
verzüglich zu beseitigen, befreit den Reini-
gungspflichtigen nicht von seiner Reinigungs-
pflicht. 
 

§ 3 
Umfang der übertragenen Straßenreini-

gungspflicht 
 
(1) Die Fahrbahnreinigungspflicht erstreckt sich 
jeweils bis zur Straßenmitte. Ist nur auf einer 
Straßenseite ein reinigungspflichtiger Anlieger 
vorhanden, erstreckt sich die Reinigungspflicht 
auf die gesamte Straßenfläche. 
 
(2) Selbständige Gehwege sind entsprechend 
Abs. 1, die übrigen Gehwege in ihrer gesamten 
Breite zu reinigen. Die Gehwegreinigung um-
fasst unabhängig vom Verursacher auch die 



gung von Unkraut und sonstigen Verunreinigun-
gen. 
 
(3) Fahrbahnen und Gehwege sind einmal wö-
chentlich zu säubern. Belästigende Staubentwick-
lung ist zu vermeiden. Verunreinigungen sind nach 
Beendigung der Säuberung unverzüglich unter 
Berücksichtigung der Abfallbeseitigungsbestim-
mungen zu entsorgen. Laub ist unverzüglich zu 
beseitigen, wenn es eine Gefährdung des Ver-
kehrs darstellt. 
 
 

§ 4 
Umfang der übertragenen Winterwartungs-

pflicht 
 
(1) Die Gehwege sind in einer Breite von 1,50 m 
von Schnee freizuhalten. Auf Gehwegen ist bei 
Eis- und Schneeglätte mit abstumpfenden oder 
auftauenden Stoffen zu streuen. 
 
(2) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel 
oder für Schulbusse müssen die Gehwege so von 
Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut wer-
den, dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen 
sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den Hal-
testelleneinrichtungen gewährleistet ist. 
 
(3) Ist die Winterwartung der Fahrbahn übertra-
gen, so sind bei Eis- und Schneeglätte  
 

- gekennzeichnete Fußgängerüberwege  
- Querungshilfen über die Fahrbahn und 
- Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung 

gung von Unkraut und sonstigen Verunreinigun-
gen. 
 
(3) Fahrbahnen und Gehwege sind innerhalb der 
letzten drei Tage des nach § 2 Abs. 1 festge-
legten Reinigungszeitraums zu säubern. Belästi-
gende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Ver-
unreinigungen sind nach Beendigung der Säube-
rung unverzüglich unter Berücksichtigung der 
Abfallbeseitigungsbestimmungen zu entsorgen. 
Laub ist unverzüglich zu beseitigen, wenn es 
eine Gefährdung des Verkehrs darstellt. 
 

§ 4 
Umfang der übertragenen Winterwartungs-

pflicht 
 
 (1) Die Gehwege sind in einer Breite von 1,50 m 
von Schnee freizuhalten. Auf Gehwegen ist bei 
Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die 
Verwendung von Salz oder sonstigen auftau-
enden Stoffen grundsätzlich verboten ist; ihre 
Verwendung ist nur erlaubt 
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen 
(z.B. Eisregen), in denen durch Einsatz von ab-
stumpfenden Mitteln keine hinreichende Streu-
wirkung zu erzielen ist, 
b) an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z.B. 
Treppen, Rampen, Brückenauf- oder abgängen, 
starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder 
ähnlichen Gehwegabschnitten. 
 
(2) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel 
oder für Schulbusse müssen die Gehwege so 
von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut 

Beseitigung von Unkraut und sonstigen Verun-
reinigungen. 
 
(3) Fahrbahnen und Gehwege sind einmal wö-
chentlich zu säubern. Belästigende Staubent-
wicklung ist zu vermeiden. Verunreinigungen 
sind nach Beendigung der Säuberung unverzüg-
lich unter Berücksichtigung der Abfallbeseiti-
gungsbestimmungen zu entsorgen. Um eine 
Gefährdung des Verkehrs auszuschließen, ist 
ein Verlagern des zu beseitigenden Laubes in 
den Bereich der Fahrbahn untersagt. 
 
 

§ 4 
Umfang der übertragenen Winterwartungs-

pflicht 
 
(1) Die Gehwege sind in einer Breite von 1,50 m 
von Schnee freizuhalten. Auf Gehwegen ist bei 
Eis- und Schneeglätte mit abstumpfenden oder 
auftauenden Stoffen zu streuen. 
 
(2) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel 
oder für Schulbusse müssen die Gehwege so 
von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut 
werden, dass ein gefahrloses Ein- und Ausstei-
gen sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu 
den Haltestelleneinrichtungen gewährleistet ist. 
 
(3) Ist die Winterwartung der Fahrbahn übertra-
gen, so sind bei Eis- und Schneeglätte  
 

- gekennzeichnete Fußgängerüberwege  
- Querungshilfen über die Fahrbahn und 



der Gehwege an Straßenkreuzungen oder 
Einmündungen  
 

jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen. § 
3 Abs. 1 Satz 2 der Satzung gilt entsprechend.  
 
(4) In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und 
feiertags von 9.00 bis 20.00 Uhr) gefallener 
Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich 
nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem 
Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 
Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte 
sind am Folgetag (werktags bis 7.00 Uhr, sonn- 
und feiertags bis 9.00 Uhr) zu beseitigen. Der 
Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden 
Teil des Gehweges oder notfalls auf dem Fahr-
bahnrand so zu lagern, dass der Fußgänger- und 
Fahrverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeid-
bar gefährdet oder behindert wird. Baumscheiben 
und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder 
sonstigen auftauenden Materialien bestreut, salz-
haltiger oder sonstige auftauende Mittel enthalten-
der Schnee darf auf ihnen nicht gelagert werden. 
Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die 
Hydranten sind von Eis und Schnee freizuhalten. 
Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht 
auf öffentliche Verkehrsflächen geschafft werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

werden, dass ein gefahrloses Ein- und Aus-
steigen sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu 
den Haltestelleneinrichtungen gewährleistet ist. 
 

(3) Ist die Winterwartung der Fahrbahn übertra-
gen, so sind bei Eis- und Schneeglätte  
- gekennzeichnete Fußgängerüberwege  
- Querungshilfen über die Fahrbahn und 
- Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der 
Gehwege an Straßenkreuzungen oder -einmün-
dungen  
jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen, 
wobei abstumpfende Mittel vorrangig vor auftau-
enden Mitteln einzusetzen sind. § 3 Abs. 1 Satz 2 
der Satzung gilt entsprechend.  
 
(4) In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und 
feiertags von 9.00 bis 20.00 Uhr) gefallener 
Schnee und entstandene Glätte sind unverzüg-
lich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach 
dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 
20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene 
Glätte sind am Folgetag (werktags bis 7.00 Uhr, 
sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr) zu beseitigen. 
Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn gren-
zenden Teil des Gehweges oder notfalls auf dem 
Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fußgänger- 
und Fahrverkehr hierdurch nicht mehr als unver-
meidbar gefährdet oder behindert wird. Baum-
scheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit 
Salz oder sonstigen auftauenden Materialien 
bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende 
Mittel enthaltender Schnee darf auf ihnen nicht 
gelagert werden. Die Einläufe in Entwässerungs-
anlagen und die Hydranten sind von Eis und 

- Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung 
der Gehwege an Straßenkreuzungen o-
der Einmündungen  
 

jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen. 
§ 3 Abs. 1 Satz 2 der Satzung gilt entsprechend.  
 
(4) In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und 
feiertags von 9.00 bis 20.00 Uhr) gefallener 
Schnee und entstandene Glätte sind unverzüg-
lich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach 
dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 
20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene 
Glätte sind am Folgetag (werktags bis 7.00 Uhr, 
sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr) zu beseitigen. 
Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn gren-
zenden Teil des Gehweges oder notfalls auf 
dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fuß-
gänger- und Fahrverkehr hierdurch nicht mehr 
als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. 
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen 
nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Mate-
rialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auf-
tauende Mittel enthaltender Schnee darf auf 
ihnen nicht gelagert werden. Die Einläufe in 
Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind 
von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee und 
Eis von Grundstücken dürfen nicht auf öffentli-
che Verkehrsflächen geschafft werden. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

§ 5 
Benutzungsgebühren 

 
Die Stadt Oelde erhebt für die von ihr durchgeführ-
te Reinigung der öffentlichen Straßen Benut-
zungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG NRW in 
Verbindung mit § 3 Abs. 1 StrReinG NRW. Den 
Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche 
Interesse an der Reinigung sowie auf die Reini-
gung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die 
eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Stadt. 
 
 
 

§ 6 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
 
(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr ist die 
Grundstücksseite entlang der Straße, durch die 
das Grundstück erschlossen ist (Frontlänge). 
Grenzt ein durch die Straße erschlossenes 
Grundstück nicht oder nicht mit der gesamten der 
Straße zugewandten Grundstücksseite an diese 
Straße, so wird an Stelle der Frontlänge bzw. zu-
sätzlich zur Frontlänge die der Straße zugewandte 
Grundstücksseite zugrunde gelegt. Als der Straße 
zugewandt im Sinne des Satzes 2 gilt eine Grund-
stücksseite, wenn sie parallel oder in einem Win-
kel von weniger als 45 Grad zur Straße verläuft. 

Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grund-
stücken dürfen nicht auf die Straße geschafft 
werden. 
 
 

§ 5 
Benutzungsgebühren 

 
Die Gemeinde erhebt für die von ihr durchgeführ-
te Reinigung der öffentlichen Straßen Benut-
zungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG NRW in 
Verbindung mit § 3 Abs. 1 StrReinG NRW. Den 
Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche 
Interesse an der Reinigung sowie auf die Rei-
nigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für 
die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die 
Gemeinde. 
 
 

§ 6 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(Frontmetermaßstab) 
 

(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die 
Seiten eines Grundstücks entlang der gereinigten 
Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist 
(Frontlängen nach Berechnungsmetern), und die 
nach Straßenart, Umfang und Häufigkeit der Rei-
nigung bestimmte Reinigungsklasse gemäß dem 
anliegenden Straßenverzeichnis. 
 
(2) Als Frontlängen sind die Seiten zu berück-
sichtigen, die mit der Straßengrenze gleich ver-
laufen (angrenzende Fronten) und die ihr zuge-
wandt sind (zugewandte Fronten). Zugewandte 

 
 
 
 
 
 

§ 5 
Benutzungsgebühren 

 
Die Stadt Oelde erhebt für die von ihr durchge-
führte Reinigung der öffentlichen Straßen Benut-
zungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG NRW in 
Verbindung mit § 3 Abs. 1 StrReinG NRW. Den 
Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche 
Interesse an der Reinigung sowie auf die Reini-
gung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für 
die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die 
Stadt. 
 
 

§ 6 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(Frontmetermaßstab) 
 
(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die 
Seiten eines Grundstücks entlang der gereinig-
ten Straße, durch die das Grundstück erschlos-
sen ist (Frontlängen nach Berechnungsmetern). 
 
(2) Als Frontlängen sind die Seiten zu berück-
sichtigen, die mit der Straßengrenze gleich ver-
laufen (angrenzende Fronten) und die ihr zuge-
wandt sind (zugewandte Fronten). Zugewandte 
Fronten sind die Seiten und Abschnitte der 
Grundstücksbegrenzungslinie, die in gleichem 



(2) Liegt ein Grundstück an mehreren durch die 
Stadt gem. § 1 zu reinigenden Straßen, so werden 
die Grundstücksseiten an den Straßen zugrunde 
gelegt, durch die eine wirtschaftliche oder verkehr-
liche Nutzung des Grundstücks möglich ist (§ 4 
Abs. 2); bei abgeschrägten oder abgerundeten 
Grundstücksgrenzen wird der Schnittpunkt der 
geraden 
Verlängerung der Grundstücksgrenzen zugrunde 
gelegt. 
(3) Bei der Feststellung der Grundstücksseiten 
nach den Absätzen 1 und 2 werden Bruchteile 
eines Meters bis zu 50 cm einschließlich abgerun-
det und über 50 cm aufgerundet. 
(4) Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung 
der Fahrbahn – mit Ausnahme des "Verkehrsbe-
ruhigten Bereiches Lange Straße" – beträgt die 
Benutzungsgebühr 
 

jährlich 1,94 €, 
 
bei einer zweimaligen wöchentlichen Reinigung 
der Mischfläche des "Verkehrsberuhigten Berei-
ches Lange Straße" beträgt die Benutzungsgebühr 
 

jährlich 5,71 € 
 
je lfd. m Grundstücksseite (Abs. 1-3). 
 
 
 
 
 
 
 

Fronten sind die Seiten und Abschnitte der 
Grundstücksbegrenzungslinie, die in gleichem 
Abstand oder in einem Winkel von weniger als 
45° zur Straßengrenze verlaufen. Grenzt eine 
Seite nur teilweise an die Straße oder ist sie ihr 
nur teilweise zugewandt, so werden die Frontlän-
gen zugrunde gelegt, die sich bei gedachten Ver-
längerungen der Straße in gerader Linie ergeben 
würden. Keine zugewandten Seiten sind die hin-
ter angrenzenden und zugewandten Fronten lie-
genden Seiten.  
 
(3) Danach zu berücksichtigende angrenzende 
und zugewandte Fronten sind zu addieren.  
 
Wird ein Grundstück nur durch den Wendeham-
mer einer Straße erschlossen, sind der Front-
meterberechnung die Grundstücksseiten zugrun-
de zu legen, die in gleichem Abstand oder in ei-
nem Winkel von weniger als 45° zu einer gedach-
ten geradlinigen Verlängerung der Straße verlau-
fen. Bei der Feststellung der Grundstücksseiten 
werden Bruchteile eines Meters bis zu 0, 50 m 
einschließlich abgerundet und über 0, 50 m auf-
gerundet.  
 
(4) Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absät-
ze 1 bis 3) beträgt jährlich: 
 
- in Reinigungsklasse S1: ____ Euro 
- in Reinigungsklasse S2: ____ Euro 
- in Reinigungsklasse S3: ____ Euro 
- in Reinigungsklasse S4: ____ Euro 
… 
 

Abstand oder in einem Winkel von weniger als 
45° zur Straßengrenze verlaufen. Grenzt eine 
Seite nur teilweise an die Straße oder ist sie ihr 
nur teilweise zugewandt, so werden die Front-
längen zugrunde gelegt, die sich bei gedachten 
Verlängerungen der Straße in gerader Linie er-
geben würden. Keine zugewandten Seiten sind 
die hinter angrenzenden und zugewandten Fron-
ten liegenden Seiten.  
 
(3) Danach zu berücksichtigende angrenzende 
und zugewandte Fronten sind zu addieren.  
 
(4) Wird ein Grundstück nur durch den Wende-
hammer einer Straße erschlossen, sind der 
Frontmeterberechnung die Grundstücksseiten 
zugrunde zu legen, die in gleichem Abstand oder 
in einem Winkel von weniger als 45° zu einer 
gedachten geradlinigen Verlängerung der Straße 
verlaufen.  
 
(5) Bei der Feststellung der Grundstücksseiten 
nach den Absätzen 1 bis 4 werden Bruchteile 
eines Meters bis zu 0, 50 m einschließlich abge-
rundet und über 0, 50 m aufgerundet.  
 
(6) Bei einer einmaligen wöchentlichen Reini-
gung der Fahrbahn – mit Ausnahme des "Ver-
kehrsberuhigten Bereiches Lange Straße" – be-
trägt die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Ab-
sätze 1-5) 
 

jährlich X,XX €, 
 

bei einer zweimaligen wöchentlichen Reinigung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer bzw. Erb-
bauberechtigte des erschlossenen Grundstücks. 
Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuld-
ner. 
 
(2) Im Fall eines Eigentumswechsels ist der neue 
Eigentümer vom Beginn des auf den Wechsel 
folgenden Monats gebührenpflichtig. 
 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Er-
rechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der 

(5) Für die Winterwartung wird zusätzlich eine 
Benutzungsgebühr erhoben. Die Benutzungs-
gebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt 
jährlich: 
 
- in Reinigungsklasse W1: ____ Euro 
- in Reinigungsklasse W2: ____ Euro 
… 
 
(6) Die Reinigungsklassen ergeben sich aus dem 
anliegenden Straßenverzeichnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer bzw. 
Erbbauberechtigte des erschlossenen Grund-
stücks. Mehrere Gebührenpflichtige sind Ge-
samtschuldner. 
 
(2) Im Fall eines Eigentumswechsels ist der neue 
Eigentümer vom Beginn des auf den Wechsel 
folgenden Monats gebührenpflichtig. 
 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die 
Errechnung der Gebühren erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftrag-

der Mischfläche des "Verkehrsberuhigten Berei-
ches Lange Straße" beträgt die Benutzungsge-
bühr je Frontmeter (Absätze 1-5) 
 

jährlich X,XX €. 
 

(6) Für die Winterwartung wird zusätzlich eine 
Benutzungsgebühr erhoben. Die Benutzungs-
gebühr beträgt – mit Ausnahme des "Verkehrs-
beruhigten Bereiches Lange Straße" – je Front-
meter (Absätze 1 bis 5)  

 
jährlich X,XX €, 

 
bei der Mischfläche des "Verkehrsberuhigten 
Bereiches Lange Straße" beträgt die Benut-
zungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1-5) 
 

jährlich X,XX €. 
 
 

§ 7 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer bzw. 
Erbbauberechtigte des erschlossenen Grund-
stücks. Mehrere Gebührenpflichtige sind Ge-
samtschuldner. 
 
(2) Im Fall eines Eigentumswechsels ist der 
neue Eigentümer vom Beginn des auf den 
Wechsel folgenden Monats gebührenpflichtig. 
 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die 
Errechnung der Gebühren erforderlichen Aus-



Gemeinde das Grundstück betreten, um die Be-
messungsgrundlagen festzusetzen oder zu über-
prüfen. 
 
 

§ 8 
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Ge-

bühr 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten 
des Monats, der auf den Beginn der regelmäßigen 
Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit dem 
Ende des Monats, mit dem die regelmäßige Reini-
gung eingestellt wird. 
 
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berech-
nung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich die 
Benutzungsgebühr mit Beginn des auf die Ände-
rung folgenden Monats. Bei einem Ausbleiben der 
turnusgemäßen Straßenreinigung auf der gesam-
ten Straße bis zu viermal im Jahr bzw. bei einem 
Ausbleiben infolge von Witterung und Feiertagen 
besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung. 
Das gleiche gilt bei unerheblichen Reinigungs-
mängeln insbesondere wegen parkender Fahr-
zeuge, Straßeneinbauten und Straßenbauarbeiten 
nur auf einem Teilstück der Straße. Bei einem 
erheblichen Ausbleiben und erheblichen Mängeln 
kann der Anspruch auf Gebührenerstattung nur 
bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist gegen die 
folgende Jahresveranlagung schriftlich geltend 
gemacht werden. 
 
(3) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

te der Gemeinde das Grundstück betreten, um 
die Bemessungsgrundlagen festzusetzen oder zu 
überprüfen. 
 
 

§ 8 
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Ge-

bühr 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten 
des Monats, der auf den Beginn der regel-
mäßigen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt 
mit dem Ende des Monats, mit dem die regel-
mäßige Reinigung eingestellt wird. 
 
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berech-
nung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich die 
Benutzungsgebühr mit Beginn des auf die Ände-
rung folgenden Monats. Bei einem Ausbleiben 
der turnusgemäßen Straßenreinigung auf der 
gesamten Straße bis zu  …mal im Jahr bzw. bei 
einem Ausbleiben infolge von Witterung und Fei-
ertagen besteht kein Anspruch auf Gebüh-
renminderung. Das gleiche gilt bei unerheblichen 
Reinigungsmängeln insbesondere wegen par-
kender Fahrzeuge, Straßeneinbauten und Stra-
ßenbauarbeiten nur auf einem Teilstück der 
Straße. Bei einem erheblichen Ausbleiben und 
erheblichen Mängeln kann der Anspruch auf Ge-
bührenerstattung nur bis zum Ablauf der Wider-
spruchsfrist gegen die folgende Jahresveranla-
gung schriftlich geltend gemacht werden. 

 
(3) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fäl-

künfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauf-
tragte der Gemeinde das Grundstück betreten, 
um die Bemessungsgrundlagen festzusetzen 
oder zu überprüfen. 
 

 
§ 8 

Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Ge-
bühr 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten 
des Monats, der auf den Beginn der regelmäßi-
gen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit 
dem Ende des Monats, mit dem die regelmäßige 
Reinigung eingestellt wird. 
 
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berech-
nung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich 
die Benutzungsgebühr mit Beginn des auf die 
Änderung folgenden Monats. Bei einem Ausblei-
ben der turnusgemäßen Straßenreinigung auf 
der gesamten Straße bis zu viermal im Jahr bzw. 
bei einem Ausbleiben infolge von Witterung und 
Feiertagen besteht kein Anspruch auf Gebüh-
renminderung. Das gleiche gilt bei unerheblichen 
Reinigungsmängeln insbesondere wegen par-
kender Fahrzeuge, Straßeneinbauten und Stra-
ßenbauarbeiten nur auf einem Teilstück der 
Straße. Bei einem erheblichen Ausbleiben und 
erheblichen Mängeln kann der Anspruch auf 
Gebührenerstattung nur bis zum Ablauf der 
Rechtsbehelfsfrist gegen die folgende Jahres-
veranlagung schriftlich geltend gemacht werden. 
 
(3) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat 



Wenn die Gebühr zusammen mit anderen Abga-
ben angefordert wird, kann ein späterer Fällig-
keitszeitpunkt angegeben werden. 
 
 

§ 9 
Vorauszahlungen 

 
Der Gebührenpflichtige hat bis zur Bekanntgabe 
eines neuen Abgabenbescheides zu den bisheri-
gen Fälligkeitstagen Vorauszahlungen unter Zu-
grundelegung der zuletzt festgesetzten Jahresge-
bühr zu entrichten. 
Zu wenig entrichtete Vorauszahlungen sind nach 
Bekanntgabe des Abgabenbescheides nach zu 
entrichten; zu viel entrichtete Vorauszahlungen 
können mit noch fällig werdenden Abgaben ver-
rechnet werden. Überzahlungen werden erstattet. 
 
 
 

§ 10 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die Bestimmun-
gen der jeweils geltenden Abgabenordnung sinn-
gemäß. 
 
 

§ 11 
Ordnungswidrigkeit 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

- seiner Reinigungspflicht nach §§ 2-4 dieser  

lig. Wenn die Gebühr zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert wird, kann ein späterer 
Fälligkeitszeitpunkt angegeben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeit 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
- seiner Reinigungspflicht nach §§ 2 – 4 dieser  

nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig. Wenn die Gebühr zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert wird, kann ein späterer 
Fälligkeitszeitpunkt angegeben werden. 
 
 

§ 9 
Vorauszahlungen 

 
Der Gebührenpflichtige hat bis zur Bekanntgabe 
eines neuen Abgabenbescheides zu den bishe-
rigen Fälligkeitstagen Vorauszahlungen unter 
Zugrundelegung der zuletzt festgesetzten Jah-
resgebühr zu entrichten. 
Zu wenig entrichtete Vorauszahlungen sind nach 
Bekanntgabe des Abgabenbescheides nach zu 
entrichten; zu viel entrichtete Vorauszahlungen 
können mit noch fällig werdenden Abgaben ver-
rechnet werden. Überzahlungen werden erstat-
tet. 
 
 

§ 10 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die Bestim-
mungen der jeweils geltenden Abgabenordnung 
sinngemäß. 
 
 

§ 11 
Ordnungswidrigkeit 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 



Satzung nicht nachkommt oder 
- gegen ein Ge- oder Verbot der §§ 2-4 die-

ser Satzung verstößt. 
 
(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in 
der jeweils gültigen Fassung. Zuständige Behörde 
im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Bür-
germeister. 
 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.08.2013 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
der Stadt Oelde vom 20.01.1981 außer Kraft. 
 
 

Satzung nicht nachkommt oder 
- gegen ein Ge- oder Verbot der §§ 2 - 4 dieser 
Satzung verstößt. 
 
(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des 
Gesetzes über Ordnungwidrigkeiten (OWiG) in 
der jeweils gültigen Fassung. Zuständige Behör-
de im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der 
Bürgermeister. 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am ... in Kraft. Gleichzeitig tritt 
(treten) die Satzung(en) über ... vom ... außer 
Kraft. 
 
Die vorstehende Straßenreinigungs- und Gebüh-
rensatzung wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht.  
 
Ort, Datum, Name 
 
Bürgermeister 
 

- seiner Reinigungspflicht nach §§ 2-4 die-
ser Satzung nicht nachkommt oder 

- gegen ein Ge- oder Verbot der §§ 2-4 
dieser Satzung verstößt. 

 
(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in 
der jeweils gültigen Fassung. Zuständige Behör-
de im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der 
Bürgermeister. 
 
 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßen-
reinigung und die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren der Stadt Oelde vom 11.07.2013 
außer Kraft. 
 
Anlage: 
Straßenverzeichnis 
 

 


